
Wenn der Trauerfall eingetreten ist ... 
Was ist zu tun?

Benachrichtigung des Hausarztes oder den ärztlichen Not-
dienst verständigen

dieser wird vor Ort die notwendigen Papiere ausstellen•	

Falls der Tod in einem Krankenhaus oder Alten- Pflegeheim ein	•	
	 tritt, kümmert sich in der Regel das zuständige Personal um die 	
	 Ausstellung der Papiere.

Qualifiziertes Bestattungshaus Ihrer Wahl verständigen

Gemeinsam wird ein Termin zur Abholung / Beratungsgespräch 	•	
	 vereinbart.  Alles Weitere wird dann in Ruhe besprochen.

Notwendige Dokumente bereithalten

Ledig (nicht verheirateten): GEBURTSURKUNDE•	

Verheiratet: HEIRATSURKUNDE•	

Verwitwet: HEIRATSURKUNDE & STERBEURKUNDE des EHE	•	
	 PARTNERS

Bei Geschiedenen: RECHTSKRÄFTIGES SCHEIDUNGSURTEIL•	

Bei Verheirateten: HEIRATSURKUNDE  •	

Fremdsprachige Urkunden sind im Original und in der  •	
	 DEUTSCHEN Übersetzung vorzulegen!

Eigene Kleidung – auf Wunsch - bereitlegen


